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Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied 
am 05.09.2024 zum Reemtsma-Anspruch, der es 
einem Leistungsempfänger ermöglicht, zu Unrecht  
gezahl te Umsatzsteuer vom Finanzamt zurück zu-
fordern, wenn der leistende Unternehmer insolvent 
ist. Die Entscheidung stellt klar, dass eine mehrfache 
Erstattung von Umsatzsteuer nicht zulässig ist und 
der Rückzahlungsanspruch dem insolventen Unter-
nehmer zusteht.
Im Besprechungsfall erwarben zwei deutsche Unter-
nehmer (E und H) Motorboote in Italien und wiesen 
fälschlicherweise deutsche Umsatzsteuer aus, obwohl 
der Leistungsort Italien war. Der Käufer H zog die 
Umsatzsteuer unrechtmäßig als Vorsteuer ab, was 
bei einer Betriebsprüfung auffiel. Nach der Insolvenz 
des Verkäufers E berichtigte der Insolvenzverwalter 
die Rechnungen und das Finanzamt erstattete die 
Umsatzsteuer an die Insolvenzmasse. H versuchte, 
diese direkt zurückzuerhalten, scheiterte jedoch.
Der EuGH entschied, dass H keinen Anspruch auf 
Rückzahlung der Umsatzsteuer hat, da diese bereits 
an die Insolvenzmasse geflossen ist. Eine erneute 
Erstattung – diesmal an H – würde zu einer unzu-

lässigen Doppelerstattung durch das Finanzamt 
führen. Der EuGH betonte, dass der Reemtsma-
Anspruch nur als letztes Mittel genutzt werden kann 
und H zunächst zivilrechtliche Ansprüche in Italien 
hätte geltend machen müssen.
Die Richter stellten klar, dass der Reemtsma-
Anspruch nur unter bestimmten Bedingungen gilt 
und nicht dazu dient, das Insolvenzrecht zu um-
gehen oder das Finanzamt doppelt zu belasten.  Auch 
wenn der Leistungsempfänger durch die Insol  venz 
des Leistenden keine Rückforderungs möglic hkeit 
mehr hat, bleibt eine zivilrechtliche Geltend  machung 
erforder lich.

Hinweis: 
Diese Entscheidung verdeutlicht die Risiken einer 
fehlerhaften umsatzsteuerlichen Einordnung und die 
Notwendigkeit einer korrekten Abwicklung grenz-
über schreitender Geschäfte, um finanzielle Verluste 
zu vermeiden.

Quelle: EuGH, Urt. v. 05.09.2024 - C-83/23

Umsatzsteuer und Insolvenz: EuGH präzisiert Reemtsma-Anspruch bei Insolvenz des Leistenden

EuGH-Entscheidung: Umsatzsteuerbefreiung für Osteopathie-Leistungen

Am 05.10.2023 entschied der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) über die umsatzsteuerliche Behand-
lung von Osteopathie-Leistungen. Das Urteil betraf 
grundlegende Aspekte des Unionsrechts und der 
Mehrwertsteuersystem-Richtlinie (MwStSystRL), ins-
besondere die Frage, ob nationale Regelungen, die 
gegen diese Richtlinie verstoßen, weiterhin wirksam 
bleiben dürfen.
Im Besprechungsfall ging es um eine belgische 
Osteopathin, die nicht über offiziell anerkannte me-
dizinische Qualifikationen verfügte, jedoch Mit glied 
eines Berufsverbands war, der von den belgischen 
Krankenkassen anerkannt wurde. Die belgische 
Steuerbehörde erließ einen Bescheid, der Umsatz-
steuer auf ihre Osteopathie-Leistungen erhob. Die 
Klägerin hingegen argumentierte, ihre Leistungen 
seien gemäß der MwStSystRL steuerfrei.

Der EuGH entschied, dass Osteopathie-Leistungen 
nur unter zwei Bedingungen von der Umsatzsteuer 
befreit sind: Zum einen muss der Osteopath über 
eine in einem Mitgliedstaat offiziell anerkannte 
medizinische Ausbildung verfügen. Zum anderen 
müssen die erbrachten Leistungen therapeutischen 
Zwecken dienen, also darauf abzielen, Krankheiten 
zu diagnostizieren, zu behandeln oder zu heilen.  
Die Klägerin im Urteilsfall erfüllte diese Voraus-
setzungen nicht, so dass ihre Leistungen der Um-
satzsteuer unterlagen.

Hinweis: 
Das Urteil verdeutlicht, dass medizinische Leistun-
gen nur von der Umsatzsteuer befreit sind, wenn 
der Leistungserbringer über offiziell anerkannte 
Qua lifikationen verfügt. Dies hat weitreichende 
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Konsequenzen für Osteopathen und andere Heil-
berufe mit nichtanerkannten Qualifikationen, da 
sie ihre Leistungen der Umsatzsteuer unterwerfen 
müssen.
Darüber hinaus betonte der EuGH, dass nationale 
Gerichte nicht befugt sind, gegen das Unionsrecht 
verstoßende nationale Regelungen aufrechtzu er-
hal ten, selbst wenn die Rückerstattung zu Unrecht 
erhobener oder die nachträgliche Erhebung rechts-

widrig nichterhobener Mehrwertsteuer aufgrund 
prak tischer Schwierigkeiten als proble matisch an-
ge  sehen wird. Dies unterstreicht die Wichtigkeit 
einer einheitlichen Anwendung des EU-Rechts und 
die Notwendigkeit für Heilberufe, sich an die Vor-
gaben der MwStSystRL zu halten, um von Steuer-
befreiungen profitieren zu können.

Quelle: EuGH, Urt. v. 05.10.2023 - C-355/22

Mindestbesteuerung 2024: Anpassung des Steuerrechts an OECD-Standards

Im August 2024 hat das Bundesfinanzministerium 
(BMF) den Diskussionsentwurf für ein Mindest-
steuer anpassungsgesetz (MinStGAnpG) vorgelegt. 
Das Gesetz dient der Umsetzung neuer OECD-
Verwaltungsleitlinien, insbesondere der "Agreed 
Administrative Guidance 3" aus dem Dezember 
2023, und zielt darauf ab, das Country-by-Country-
Reporting (CbCR) Safe-Harbour in nationales Recht 
zu überführen.
Ende 2023 trat die globale effektive Mindest be-
steuerung gemäß der Richtlinie (EU) 2022/2523 in 
Kraft, die Besteuerungszeiträume ab 2024 betrifft. 
Die Maßnahmen umfassen die Absenkung der Nied-
rigsteuergrenze bei der Hinzurechnungs be steue rung 
sowie die Reduzierung der Lizenz schranke von 25 % 
auf 15 %. Aufgrund neuer Leitlinien des OECD/G20 
Inclusive Framework on BEPS sind Anpassungen 
des Mindeststeuergesetzes notwendig geworden. 
Deutschland hat sich verpflichtet, diese Leitlinien 
innerhalb von 24 Monaten nach ihrer Veröffent-
lichung  umzusetzen. Der Diskussionsentwurf bein-
haltet mehrere wesentliche Anpassungen:

CbCR Safe-Harbour: Die Angaben zur Berech-
nung müssen einheitlich aus derselben Daten-
quelle stammen. Unternehmen können dafür die 
Berichts pakete des Konzernabschlusses oder die 
Jahresabschlüsse nach anerkanntem Rechnungs-
standard verwenden.

Latente Steuern: Die Regelungen zur Berück-
sich tigung latenter Steuern, die aufgrund von 
Wahlrechten oder Verrechnungen im Mindest-
steuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-
Jahres fehlbetrag nicht ausgewiesen sind, werden 
angepasst.
Aktivierungswahlrecht: Die Regelungen zum Akti-
vierungswahlrecht gemäß § 274 Handels gesetz-
buch werden in das Mindest besteuerungs system 
integriert, was erhebliche Relevanz für die Praxis 
hat.

Der Entwurf umfasst auch redaktionelle Änderungen 
zur Anpassung an den Wortlaut der EU-Richtlinie,  
zur Behebung von Verweisfehlern sowie weitere 
wichtige verwaltungsseitige Vereinfachungen. Ver-
bände und Interessenvertretungen konnten bis zum 
06.09.2024 Stellung zu dem Diskussionsentwurf 
nehmen. Der vollständige Text des Entwurfs ist auf 
der Internetseite des BMF verfügbar.

Hinweis: 
Zusammenfassend zielt das MinStGAnpG darauf  
ab, das deutsche Steuerrecht an die OECD-Standards 
anzupassen sowie die Transparenz und Einheitlich -
keit in der Besteuerung multinationaler Unter  nehmen  
zu fördern.

Quelle: Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur Anpassung des 

Mindeststeuergesetzes und weiterer Maßnahmen (Mindeststeuer-

anpassungsgesetz - MinStGAnpG), Bearbeitungsstand 08.08.2024

In einem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) entschieden, dass ein ursprünglich im 
Betrieb einer Personengesellschaft entstandener 
und durch Anwachsung auf eine Kapitalgesellschaft 
übergegangener Gewerbeverlust nicht dadurch 
ent fällt, dass die Kapitalgesellschaft den verlust-

verursachenden Geschäftsbereich im Wege eines 
Asset Deals weiterveräußert.
Im vorliegenden Fall hatte die Klägerin, eine GmbH, 
als Gesamtrechtsnachfolgerin einer GmbH & Co. KG 
im Jahr 2011 deren Gewerbeverlust übernommen. 
Auslöser der Gesamtrechtsnachfolge war eine durch 

Gewerbeverlust nach Anwachsung: Unternehmensidentität bei Kapitalgesellschaft ist nicht relevant
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1.5 Betriebsprüfung: Finanzverwaltung veröffentlicht Richtsätze für das Kalenderjahr 2023

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat die Richt-
satz sammlung für das Kalenderjahr 2023 veröffent-
licht. Diese Sammlung dient der Finanzverwaltung 
als Hilfsmittel zur Überprüfung von Umsätzen und 
Gewinnen Gewerbetreibender. Insbesondere in Fäl-
len, in denen keine ordnungsgemäße Buchführung 
vorliegt, können die Richtsätze als Grundlage für 
Schätzungen herangezogen werden. Die Richtsätze 
basieren auf Betriebsergebnissen zahlreicher ge-
prüfter Unternehmen und sind speziell auf kleinere 
und mittlere Betriebe ausgerichtet; Großbetriebe  
sind davon ausgenommen.
Die Richtsatzsammlung wird auf der Internetseite 
des BMF zum Download bereitgestellt und im 
Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Sie gibt 
Orientierung für die Gewinnermittlung, indem Roh-
gewinnsätze, Rohgewinnaufschlagsätze, Halb- und 
Reingewinne für verschiedene Branchen angegeben 
werden. Diese Daten helfen dabei, betriebs wirt schaft-
liche Abweichungen von der Norm zu erkennen, 
indem sie Durchschnittswerte und Bandbreiten für 
verschiedene Branchen darstellen. Sollte ein Unter-
nehmen erheblich von den angegebenen Werten 
abweichen, kann eine Kontrolle durch das Finanzamt 
erfolgen.

Eine wichtige Rolle spielen die sogenannten Roh-
gewinnaufschläge, die den Aufschlag auf den Waren-
einsatz abbilden. Zusätzlich wird zwischen Roh ge-
winn I (für Handelsbetriebe) und Rohgewinn II (für 
Handwerks- und Mischbetriebe) unterschieden. 
Letzterer berücksichtigt neben dem Waren- und 
Materialeinsatz auch die Fertigungslöhne. Der Halb-
reingewinn ergibt sich aus dem Rohgewinn abzüglich 
der Betriebsausgaben mit Ausnahme der Gehälter, 
Löhne, Aufwendungen für eigene oder gemietete 
Räume sowie der Gewerbesteuer, während der Rein-
gewinn auch diese restlichen Betriebs aus gaben 
berücksichtigt.

Hinweis: 
Für Unternehmen, die ihren Gewinn durch eine 
Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, sind die 
Richtsätze ebenfalls relevant. Es müssen jedoch ent-
sprechende Anpassungen vorgenommen werden,  
wie die Umrechnung von Ist- auf Soll-Beträge oder  
die Berücksichtigung von Bestandsveränderungen. Es 
wird ausdrücklich betont, dass bei ordnungsgemäßer 
Buchführung eine Schätzung nicht allein auf eine 
Abweichung von den Richtsätzen gestützt werden 
darf.

Quelle: BMF-Schreiben v. 17.09.2024 - IV D 3 - S 1544/19/10001 :011

eine Verschmelzung verursachte Anwachsung des 
KG-Vermögens. Die Klägerin führte den Betrieb der 
KG zunächst weiter. In den Feststellungs bescheiden 
zum vortragsfähigen Gewerbeverlust auf den 
31.12.2011 und 31.12.2012 blieb der zum 31.12.2010 
festgestellte Gewerbeverlust der KG bei der Klägerin 
erhalten. Zweifelhaft wurde dies im Streitjahr 2013,  
in dem sie ihr operatives Geschäft durch Über-
tragung  aller Vermögenswerte (Asset Deal) 
veräußerte.
Im Anschluss an eine Außenprüfung betrachtete 
das Finanzamt (FA) den von der KG herrührenden 
Gewerbeverlust bei der Klägerin als untergegangen 
und erließ entsprechende Änderungsbescheide. Das 
Finanzgericht gab der von der Klägerin erhobenen 
Klage jedoch in erster Instanz statt.
Der BFH hat das finanzgerichtliche Urteil nun 
bestätigt und die Revision des FA als unbegründet 
zurückgewiesen. Es besteht nach Gerichtsmeinung 

keine Grundlage für das vom FA bejahte Entfallen  
des bei der GmbH nach der Anwachsung ununter-
scheidbar festgestellten Gewerbeverlusts. Von dem 
Grundsatz der Unerheblichkeit der Unter nehmens-
identität bei einer Kapitalgesellschaft ist nach  
geltendem Recht auch im Anschluss an eine An-
wachsung keine Ausnahme zu machen. Die Veräuße-
rung des von der KG übernommenen Geschäfts-
betriebs hat nichts daran geändert, dass die bei der 
Klägerin verbliebene andere Unter nehmenstätigkeit 
weiterhin in vollem Umfang als einheitlicher und 
zugleich identischer Gewerbebetrieb galt.
Um zu dem vom FA gewünschten Entfallen des von 
der KG übernommenen Gewerbeverlusts bei der 
GmbH zu gelangen, bedürfte es sowohl in materiell-
rechtlicher als auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht 
einer näheren Ausgestaltung durch den Gesetzgeber.

Quelle: BFH, Urt. v. 25.04.2024 - III R 30/21
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Umsatzsteuer bei Transfergesellschaften: Wenn die Steuer den Job übernimmt

Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG ent-
schied in einem Zwischenurteil, dass Auf stockungs-
beiträge, die der bisherige Arbeitgeber an eine 
Trans fergesellschaft zahlt, um die Gehälter der Ar-
beit nehmer aufzustocken, steuerbar und Teil des 
steuerpflichtigen Entgelts im Leistungsaustausch 
zwischen Transfergesellschaft und Alt-Arbeitgeber 
sind. Diese Zahlungen sind keine durchlaufenden 
Posten. Die von der Transfergesellschaft erbrachten 
Leistungen, einschließlich Personalverwaltung und 
Qualifizierung, stellen ebenfalls keine steuerfreien 
Dienstleistungen dar, da sie nicht eng mit der Sozial-
fürsorge oder der sozialen Sicherheit verbunden sind.
Das Urteil bezieht sich auf die Praxis, dass Trans-
fer gesellschaften Arbeitnehmer übernehmen und 
ihnen Leistungen anbieten, während Alt-Arbeitgeber 
weiterhin für bestimmte Kosten aufkommen. Der 
Senat stellte klar, dass Remanenzkosten, die die 
Transfergesellschaft für die Alt-Arbeitgeber über-
nimmt, als steuerpflichtiges Entgelt betrachtet  
wer den, während Abfindungen, die auf vorherigen 
Arbeits  verhältnissen basieren, als durchlaufende 
Posten gelten.
Die steuerliche Beurteilung beruht auf dem spezi-
fischen Rechtsverhältnis zwischen Transfergesell-

schaft und Alt-Arbeitgeber, wobei die Übernahme  
von Arbeitsverhältnissen und die damit verbunde-
nen Kosten im Mittelpunkt stehen. Der Senat kam zu 
dem Schluss, dass die von der Transfergesellschaft 
an die Alt-Arbeitgeber weiterbelasteten Remanenz-
kosten Teil des steuerpflichtigen Entgelts sind, 
wäh rend die Abfindungen aus dem ehemaligen 
Arbeits verhältnis keine steuerpflichtigen Leistungen 
darstellen.
Die Leistungen der Transfergesellschaften sind nicht 
als Dienstleistungen im Rahmen der Sozialfürsorge 
steuerfrei, da sie primär den Alt-Arbeitgebern zugute-
kommen, die durch diese Regelungen ihre betrieb-
lichen Verpflichtungen optimieren können.

Hinweis: 
Das Urteil klärt wesentliche Aspekte der Umsatz-
steuerpflicht von Transfer gesellschaften. Es unter-
streicht die steuerliche Behandlung von Auf-
stockungs beiträgen und Remanenzkosten, während 
Abfindungen als nicht steuerpflichtig eingestuft 
werden.

Quelle: FG Baden-Württemberg, Urt. v. 16.03.2023 - 1 K 2865/21, 

Rev. (BFH: V R 10/23)

Wenn Sie ein Unternehmen oder einen Anteil daran 
erben, können Sie die Regelverschonung für das 
begünstigte Betriebsvermögen beantragen, so dass 
85 % davon steuerfrei bleiben. Oder Sie stellen einen 
Antrag auf Optionsverschonung, wodurch sogar eine 
Steuerbefreiung von 100 % gewährt wird. Aber eine 
solche Befreiung von der Steuer gibt es natürlich  
nicht umsonst. Damit die Befreiung gewährt wird, 
muss der Betrieb über einen bestimmten Zeitraum 
fortgeführt und, abhängig von der Anzahl der 
Beschäftigten, in diesem Zeitraum eine bestimmte 
Lohnsumme gezahlt werden.
Im Streitfall stellte sich die Frage, in welcher Höhe die 
Optionsverschonung zu gewähren ist. Das Finanz-
gericht Münster (FG) musste darüber ent scheiden.
Der Erblasser verstarb in 2012. Er war Kommanditist 
der N-GmbH & Co. KG, Gesellschafter der W-GbR2 
und W-GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts). Die 
W-GbR finanzierte die Anschaffung ihres Betriebs    ver-
mögens mit Bankdarlehen, die durch anzu spa  rende 
Lebensversicherungsverträge ihrer  Gesell  schafter 

abgesichert und nach Fälligkeit der Lebens ver siche-
rungen durch die Versicherungs sum men getilgt 
werden sollten. Bis zum Fälligkeits zeit punkt der Ver-
sicherungs ansprüche war die Tilgung der Darlehen 
grund sätzlich ausgesetzt. Der Kläger beantragte die 
Options verschonung.
Vor Gewährung der Optionsverschonung saldierte 
das Finanzamt die negativen Werte der W-GbR2 und 
W-GbR mit dem positiven Wert der N-GmbH & Co. KG 
und gewährte nur den saldierten Wert.
Die Klage vor dem FG war begründet. Die Options-
verschonung für den Anteil an der N-GmbH & Co. KG 
ist ohne Saldierung mit dem negativen Betriebs-
vermögen der W-GbR und W-GbR2 zu gewähren. 
Bei einer einheitlichen Schenkung von mehreren 
wirtschaftlichen Einheiten ist jeder Betrieb einzeln 
zu betrachten. Daher ist die Vollverschonung für den 
Anteil an der N-GmbH & Co. KG zu gewähren. Für  
die Anteile an der W-GbR und der W-GbR2 kommt 
keine Optionsverschonung in Betracht, da bei beiden 
das Betriebsvermögen negativ ist.

Betriebsvermögen: Wie erfolgt die Optionsverschonung bei mehreren Betrieben?
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Des Weiteren gehören die abgetretenen Lebens-
versicherungsansprüche nicht zum Nachlass. Die 
Abtretung der Lebensversicherungsansprüche an die 
darlehensgewährenden Banken erfolgte erfüllungs-
halber, jeweils als werthaltiger Anspruch des Erb-
lassers gegenüber den finanzierenden Banken, der 
als steuerpflichtiger Erwerb in den Nachlass fiel. 

Daher ist der vom Finanzamt unzutreffend angesetzte 
Wert der Lebensversicherungsansprüche durch die 
zu berücksichtigenden Ansprüche des Erblassers 
gegenüber den Banken zu ersetzen.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 11.04.2024 - 3 K 959/22 Erb

Werden Anteile an einer Mitunternehmerschaft 
veräußert, vereinbaren die Vertragsparteien neben 
dem festen Kaufpreis mitunter variable Kauf preis-
bestandteile, die sich am (späteren) Gewinn oder 
Umsatz der Gesellschaft orientieren.
Diese sogenannten Earn-Out-Zahlungen müssen 
nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) aus 
2023 erst bei tatsächlichem Zufluss vom Verkäufer 
versteuert werden. Sie dürfen damit nicht – auch  
nicht nachträglich – in den Gewinn im Veräußerungs-
zeitpunkt einbezogen werden (keine Rückwirkung).
Nach dem Urteil dürfen gewinn- und umsatzab-
hängige Kaufpreisforderungen erst bei Realisation 
erfasst werden, da der Veräußerer sie erst im Zufluss-
zeitpunkt realisiert. Es handelt sich nach Gerichts-
meinung um aufschiebend bedingte Kaufpreis-
ansprüche, bei denen zunächst noch nicht feststeht, 
ob und in welcher Höhe sie entstehen. Diese 
Unsicherheiten rechtfertigen es aus Sicht des BFH, 
derartige Zahlungen von der stichtagsbezogenen 
Ermittlung des Veräußerungsgewinns auszunehmen. 
Die Entscheidung des BFH ist mittlerweile über den 
Einzelfall hinaus allgemein anwendbar.
Das Finanzministerium des Landes Schleswig-
Holstein (FinMin) weist mit Erlass vom 20.08.2024 
darauf hin, dass aber weiterhin zu unterscheiden 
ist, ob es sich bei variablen Kaufpreiskomponenten 
basierend auf Earn-Out-Klauseln

um einen gewinn- oder umsatzabhängigen Kauf-
preis handelt und dieser als nachträgliche Einkünfte 
zu versteuern ist (sog. rückwirkungslose Earn-Out-
Klausel) oder ob
aufgrund der Ausgestaltung derartiger Verein ba-
rungen geleistete "Earn-Out-Zahlungen" als rück -
wir kendes Ereignis (bezogen auf den Ver äuße rungs-
tatbestand und auf den Veräußerungs gewinn) auf 
den Zeitpunkt der Veräußerung zurückwirken (sog. 
rückwirkende Earn-Out-Klausel).

Das FinMin weist darauf hin, dass der BFH nicht  
zu rückwirkenden Earn-Out-Klauseln entschieden 
hat, bei denen nur das Entstehen der sich bereits 
betragsmäßig festgelegten Kaufpreiskomponenten 
vom Gewinn oder Umsatz abhängig ist.
Bei diesen rückwirkenden Earn-Out-Klauseln sollen  
die Finanzämter (FA) daher weiterhin ein rück-
wirkendes Ereignis annehmen, sodass die Besteue-
rung nicht erst bei Zufluss erfolgt. Die FA wurden 
aufgefordert, bislang ruhende Einspruchsverfahren zu 
dieser Thematik wieder aufzunehmen und in diesem 
Sinne zu bearbeiten.

Quelle: FinMin Schleswig-Holstein, Erlass v. 20.08.2024 - VI 3012 -  

S 2242 - 131

Veräußerung von Mitunternehmeranteilen: Wie Earn-Out-Zahlungen zu versteuern sind

∙

∙
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2. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN
FÜR ALLE STEUERZAHLER

Einführung der Wirtschafts-Identifikationsnummer: Vergabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer kann sich 
verzögern

Ab November 2024 vergibt das Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt) an alle wirtschaftlich Tätigen 
schrittweise automatisiert eine Wirtschafts-Identifika-
tions nummer (W-IdNr.). Auch wenn diese technisch 
die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) 
spiegelt, handelt sich um zwei separate Identifika-
tions nummern, die parallel existieren.
Für den Vergabeprozess der W-IdNr. nutzt das BZSt 
die bereits vorhandenen Unternehmensdaten, die 
es im Rahmen der USt-IdNr. verwaltet, sowie die 
Steuerkonten der Finanzämter. Aus technischen 
Gründen können Unternehmensdaten allerdings für 
einen kurzen Zeitraum nicht aktualisiert werden.  
Dies kann im November 2024 zu Verzögerungen 
bei der Vergabe der USt-IdNr. führen, und zwar 
insbesondere bei Anträgen auf Vergabe der USt-IdNr. 
für Organ gesell schaften.
Das BZSt rät daher, Anträge auf Vergabe der USt-IdNr. 
möglichst frühzeitig zu stellen, idealerweise direkt  
mit der umsatzsteuerlichen Registrierung beim  
Finanz  amt. Auch bei der Beantragung oder Anforde-
rung der erneuten Mitteilung der USt-IdNr. über 
das Online-Vergabeformular ist mit längeren 
Bearbeitungszeiten zu rechnen.

Es heißt jedoch, dass bestimmte Prozesse von den 
Verzögerungen nicht betroffen sein werden. Dazu 
zählen Anträge auf Eintragung oder Änderung einer 
Euro-Adresse für Einzelunternehmen sowie die Hin-
terlegung von Vollmachten für das Umsatz steuer- 
Binnenmarkt-Kontrollverfahren (UStKV). Auch das 
Bestätigungsverfahren von USt-IdNrn. soll weitest-
gehend reibungslos verlaufen. Zusammen fassende 
Meldungen können weiterhin wie gewohnt eingereicht 
werden.

Hinweis: 
Die Einführung der W-IdNr. bringt zwar technische 
Anpassungen mit sich, die zu Verzögerungen bei 
der Vergabe der USt-IdNr. führen, allerdings sind 
bestimmte (oben beschriebene) Prozesse davon 
nicht betroffen. Unternehmen sollten ihre Anträge 
früh zeitig stellen, um längere Bearbeitungszeiten zu  
vermeiden.

Quelle: BZSt, USTKV Newsletter 01/2024 v. 13.09.2024

Das Land Baden-Württemberg hat an die Bundes-
regierung appelliert, die bestehenden Regelungen 
zur Umsatzsteuerbefreiung für den Musikunterricht 
im Zuge des Jahressteuergesetzes (JStG) 2024 zu 
bestätigen. Denn die Reform im Rahmen des JStG 
wirft Unsicherheiten hinsichtlich der steuerlichen 
Einstufung von Musikunterricht auf, der bislang 
umsatzsteuerfrei war.
Nach Auffassung des Finanzministeriums Baden-
Württemberg bleibt die steuerliche Behandlung des 
Musikunterrichts unverändert. Dies bedeutet, dass 
Musikschulen, Musikvereine sowie selbständige 
Musiklehrerinnen und -lehrer auch künftig von der 
Umsatzsteuerbefreiung profitieren können. Um die 
Sorgen der Betroffenen zu adressieren und die 
Bedeutung der musikalischen Bildung in Deutsch-

land zu betonen, hat das Land einen formellen 
Antrag eingebracht, den der Finanzausschuss des 
Bundesrats am 12.09.2024 auch beschlossen hat.
Die Steuerbefreiung gilt für sämtliche Unterrichts-
leistungen, die der (schulischen) Bildung und Aus-
bildung dienen, unabhängig davon, ob diese für  
Kinder oder Erwachsene angeboten werden. Im 
Gegensatz dazu bleibt Musikunterricht, der aus-
schließlich der Freizeitgestaltung dient, umsatz-
steuerpflichtig.
Eine bedeutende Neuerung im Gesetzentwurf sieht 
vor, dass zur Inanspruchnahme der Steuer be frei-
ung künftig keine Bescheinigung der zuständigen  
Behörde über die Begünstigung des Unterrichts-
inhalts mehr erforderlich ist. Die Entscheidung  
darüber, ob es sich um eine begünstigte Bildungs-

Musikunterricht: Baden-Württemberg fordert Bestätigung der Umsatzsteuerbefreiung
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2.4 Selbständige Journalisten: Vergütungen von Verwertungsgesellschaften sind Betriebseinnahmen

Selbständige Journalisten erhalten für ihre Arbeit 
nicht nur Honorare, sondern können für die Über-
tragung ihrer Urheberrechte auch Vergütungen der 
Verwertungsgesellschaften VG Wort und VG Bild-
kunst beziehen.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich klar ge stellt, 
dass solche Vergütungen ebenfalls zu den (steuer-
pflichtigen) Betriebseinnahmen des Journalisten 

gehö ren. Geklagt hatte ein selbständiger Journalist, 
der diese Vergütungen nicht versteuern wollte. Er 
hatte vor Gericht argumentiert, dass er nur für seine 
Honorare arbeite, sein betriebliches Handeln aber 
nicht darauf gerichtet sei, Vergütungen für seine 
Urheberrechte zu erlangen.
Der BFH ließ sich davon jedoch nicht überzeugen 
und erklärte, dass zu den Betriebseinnahmen alle 

Steuerfreiheit für Photovoltaikanlagen: Wie sich die maximale Bruttoleistungsgrenze bei Hofstellen berechnet

Seit 2022 werden Einnahmen und Entnahmen im 
Zusammenhang mit dem Betrieb einer Photo-
voltaik anlage von der Einkommensteuer befreit. Für 
die Anwendung der Steuerbefreiung muss die Photo-
voltaikanlage aber bestimmte Voraussetzungen 
hinsichtlich der Anlagenleistung und des Standortes 
erfüllen: Die installierte Bruttoleistung darf nur bis  
zu 30 kW (peak) betragen, wenn die Anlage auf   
einem Einfamilienhaus (einschließlich Neben ge bäu-
den, Garagen oder Carports), oder auf Ge bäuden, 
die nicht Wohnzwecken dienen (z. B. Gewerbe immo-
bilien, Garagenhof), installiert ist.

Hinweis: 
Für den Betrieb einer oder mehrerer Photo voltaik-
anlagen gilt insgesamt eine Höchstgrenze von  
100 kW (peak) pro Steuerzahler. Bei Überschreiten  
der 100-kW-(peak)-Grenze entfällt die Steuer be-
freiung für alle Photovoltaikanlagen.

Das Finanzministerium des Landes Schleswig-
Holstein hat nun in einem aktuellen Erlass 
erläutert, wie sich die Bruttoleistungsgrenze bei 
einer Photovoltaikanlage errechnet, die verteilt über 
mehrere Gebäude auf einer wirtschaftlichen Hof-
stelle installiert ist. Demnach ist für die Steuer-
befreiung die Summe der für die jeweiligen Gebäude  
geltenden Leistungsgrenzen maßgeblich, auf denen 
sich die Photovoltaikanlage befindet.

Sind die Solarmodule einer Photovoltaikanlage 
mit einem Einspeisezähler beispielsweise auf ein 
Ein familienhaus (20 kW [peak]), ein Stallgebäude 
(30 kW [peak]) und eine Maschinenhalle (30 kW  
[peak]) verteilt, können die Einnahmen aus dem Be-
trieb der Anlage steuerfrei bleiben, da bei gebäude -
bezogener Betrachtungsweise die Summe der für 
die jeweiligen Gebäude geltenden Leistungs grenzen 
(jeweils 30 kW [peak]) nicht überschritten ist.
Würde die installierte Leistung auf der Maschinen-
halle abweichend vom vorgenannten Beispiel bei 
40 kW (peak) liegen, wäre die für die Steuerfreiheit 
maßgebliche Leistungsgrenze von 30 kW (peak) für 
diese Halle überschritten. Dies hätte zur Folge, dass 
die gesamten Einnahmen aus der Anlage (90 kW 
[peak]) nicht unter die Steuerbefreiung gefasst  
werden könnten. Zum Verhängnis wird dem Be-
treiber in diesem Fall, dass nur ein Einspeise zähler 
vorhanden ist und somit eine einheitliche Photo-
voltaikanlage vorliegt, die nicht teilweise steuer-
begünstigt sein kann.

Hinweis: 
Fallen sämtliche Einnahmen aus einer Photo voltaik-
anlage unter die Einkommensteuer befreiung, dürfen 
auch Betriebsausgaben im Zusammenhang mit der 
Anlage nicht steuermindernd abgezogen werden.

Quelle: FinMin Schleswig-Holstein, Erlass v. 07.12.2023 - VI 309- 

S 2440-186

leistung oder um reine Freizeitgestaltung handelt, 
soll künftig vom zuständigen Finanzamt getroffen 
werden.

Hinweis: 
Die Initiative aus Baden-Württemberg zielt darauf 
ab, die steuerlichen Rahmenbedingungen für den 

Musik unterricht zu sichern und somit die Förderung 
musikalischer Bildung in der Gesellschaft zu gewähr-
leisten.

Quelle: FinMin Baden-Württemberg, Pressemitteilung v. 

12.09.2024
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Zugänge in Geld und Geldeswert gehören, die durch 
den Betrieb veranlasst sind. Als betrieblich veran-
lasst sind nicht nur solche Einnahmen zu werten,  
die aus der maßgeblichen Sicht des Unternehmers 
Entgelt für betriebliche Leistungen darstellen. Maß-
geblich für die steuerliche Erfassung ist vielmehr, 
ob ein wirtschaftlicher Bezug der Einnahmen zum 

Betrieb besteht. Es genügte für die Erfassung der 
Vergütungen der VG Wort somit, dass die Zahlungen 
aus den Veröffentlichungen des Klägers im Zusam-
menhang mit dessen beruflicher Tätigkeit als 
Journalist resultierten.

Quelle: BFH, Beschl. v. 13.08.2024 - VIII B 59/23 nv

Wenn Sie einer gewerblichen Tätigkeit nachgehen, 
unterliegen Sie grundsätzlich auch der Gewerbe-
steuer. Der von Ihnen ermittelte Gewinn wird für 
Zwecke der Gewerbesteuer noch modifiziert, indem 
sowohl Hinzurechnungen als auch Kürzungen nach 
dem Gewerbesteuergesetz vorgenommen werden. 
Des Weiteren kann auch noch ein Freibetrag, 
abhängig von der Rechtsform, abgezogen werden. 
Aber je nach Ihrer Tätigkeit können Sie auch von 
der Gewerbesteuer befreit sein. Dies gilt etwa für 
Schulen, Vereine oder Krankenhäuser, wenn sie die 
Voraussetzungen erfüllen. Im Streitfall hatte das 
Finanzgericht Köln (FG) zu entscheiden, ob eine 
Gewerbesteuerfreiheit vorliegt oder nicht.
Die Klägerin ist Diplom-Sozialarbeiterin mit einer 
Weiterbildung zur Suchtkrankenhelferin. In den 
Streit  jahren unterstützte sie Menschen im Rahmen 
der ambulanten Eingliederungshilfe. Sie erbrachte 
ihre Leistungen im Rahmen einer Vereinbarung 
mit dem Landschaftsverband Rheinland als zu-
stän  digem Sozialversicherungsträger und war 
"Leistungs er bringer im Leistungsbereich Ambu-
lantes Betreutes Wohnen". Die Klägerin erzielte  
hieraus Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das Finanz-
amt war − anders als die Klägerin − der Ansicht,  

dass der Gewinn in voller Höhe der Gewerbesteuer  
zu unterwerfen sei.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die Gewerbe-
steuerfreiheit gilt für Einrichtungen zur ambulanten 
oder stationären Rehabilitation. Die Klägerin ist 
eine solche Einrichtung, da sie entsprechende 
Leistungen erbringt. Nach Ansicht des Gerichts lässt 
sich keine trennscharfe Abgrenzung der Begriffe 
"Rehabilitation” und "Teilhabe” im Sozialgesetz-
buch erkennen. Teilhabe wird teils als Oberbegriff  
und teils als Synonym zur Rehabilitation genannt.
Entgegen der Ansicht des Finanzamts bezieht sich 
der Begriff Rehabilitation nicht nur auf "medizi-
nische Rehabilitation". Gegen eine solche Be gren-
zung des Begriffs spricht außerdem die For mu-
lie rung im Sozialgesetzbuch. Bestandteil einer 
medi zinischen Rehabilitation sind damit auch 
psychologische und pädagogische Hilfen, soweit  
diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind. Die 
von der Klägerin erbrachten pädagogischen Hilfen 
stellen daher ein Element der (medizinischen) 
Rehabilitation dar.

Quelle: FG Köln, Urt. v. 02.05.2024 - 15 K 1653/22, Rev. (BFH: X R 

15/24)

Gewerbesteuerpflicht: Welche Tätigkeiten von der Gewerbesteuer befreit sein können

Einkunftsart: Freiberufler oder Gewerbebetrieb - ein feiner Unterschied

Manchmal ist es schwierig, eine freiberufliche von 
einer gewerblichen Tätigkeit abzugrenzen. Bereits 
Kleinigkeiten im Rahmen der Ausführung können 
hier zu einem anderen Ergebnis führen. Für Sie 
als Steuerpflichtigen ist es jedoch entscheidend, 
wie Ihre Tätigkeit eingeordnet wird, denn bei einer 
freiberuflichen Tätigkeit fällt keine Gewerbesteuer 
an. Im Streitfall musste das Finanzgericht Köln (FG) 
entscheiden, ob bei einer Ärzte-GbR (Gesellschaft 
bür gerlichen Rechts) eine gewerbliche Tätigkeit 
vorliegt.
Die Klägerin betrieb im Streitjahr in der Rechtsform 
einer GbR in Z ein Abstrich-/Testzentrum (Test-

zent rum) für den Erregernachweis des Corona-
Virus. Gesellschafter der Klägerin waren zu gleichen 
Teilen zum einen in einer weiteren GbR die in Z 
niedergelassenen Allgemeinmediziner Y und Y1  
(Y GbR) sowie die in Z niedergelassene Fachärztin 
für Laboratoriumsmedizin Frau X. Das Testzentrum 
wurde außerhalb der Praxisräume betrieben. Die 
beteiligten Ärzte nahmen die Abstriche selbst vor.  
Das Testzentrum wurde auf Wunsch des Gesund-
heitsamts des Kreises Z in Betrieb genommen. Es  
war zulassungsrechtlich eine Zweigstelle der Praxen 
der Gesellschafter.
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Werbungskosten: Bis zu welcher Höhe können Unterkunftskosten geltend gemacht werden?

Wenn Sie an einem weit von Ihrem Lebensmittel-
punkt entfernten Ort arbeiten, macht es Sinn, sich 
am Arbeitsort eine Wohnung anzumieten. Die  
Kosten für diese Zweitwohnung können unter 
bestimmten Voraussetzungen als Werbungskosten  
im Rahmen einer doppelten Haus haltsführung  
aner kannt werden. Das Finanzamt berücksichtigt 
diese Kosten aber nicht unbegrenzt. So gibt es 
grund sätzlich eine Begrenzung der abziehbaren 
monat lichen Kosten und der Größe der Wohnung. 
Im Streitfall musste das Finanzgericht Berlin-Bran-
den  burg (FG) entscheiden, ob das Finanzamt eine 
Kürzung der Unterkunftskosten zu Recht vorge nom-
men hatte.
Der Kläger ist Beamter im Auswärtigen Amt. Er war 
bis zum 20.08.2015 als stellvertretender Leiter der 
Botschaft in B tätig. Für die Tätigkeit in B machte der 
Kläger in seiner Einkommensteuererklärung Unter-
kunftskosten für eine 200 qm große Wohnung im 
Rahmen der doppelten Haushaltsführung geltend. 
Das Finanzamt erkannte die Kosten nicht vollständig 
an. Eine Richtlinie des Arbeitgebers des Klägers 
sah nur eine Wohnungsgröße von bis zu 140 qm 
als angemessen an – mit der Folge, dass auch das 
Finanzamt die Mietaufwendungen nur für 140 qm, 
statt der begehrten 200 qm als angemessen ansah.

Die Klage vor dem FG war unbegründet. Das Finanz-
amt durfte die Aufwendungen nur insoweit als 
Werbungskosten berücksichtigen, als sie mit steuer-
pflichtigen Einnahmen des Klägers in Zusam men-
hang standen. Der Kläger erzielte sowohl steuer-
pflichtige als auch steuerfreie Einnahmen aus 
seiner Tätigkeit als Beamter im Auswärtigen Amt. 
Notwendige Mehraufwendungen für eine doppelte 
Haushaltsführung können als Werbungskosten 
berück sichtigt werden.
Als "notwendig" gilt der zusätzliche Wohnbedarf, der 
für einen Steuerpflichtigen als Einzelperson erforder-
lich ist, der von dort seiner Arbeit nachgeht, dessen 
Lebensmittelpunkt und Haupthausstand sich aber 
an einem anderen Ort befindet. Im Streitfall sind 
hiernach lediglich 140 qm Wohnfläche als notwendig 
anzusehen. Darüber hinausgehende Aufwendungen 
sind nach Ansicht des Senats nicht notwendig,  
obwohl der Arbeitgeber die größere Wohnung akzep-
tierte und damit von seinen Richtlinien abwich.

Quelle: FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 14.06.2023 - 1 K 12087/20, 

Rev. (BFH: VI R 21/23)

Doppelte Haushaltsführung: Zweitwohnungssteuer lässt sich als Unterkunftskosten absetzen

Viele Städte und Gemeinden erheben eine Zweit-
wohnungssteuer auf Zweitwohnungen, um zusätz-
liche Einnahmequellen zu erschließen. Zur Kasse 

gebeten werden sowohl Eigentümer als auch 
Mieter, die neben ihrer Hauptwohnung eine Zweit-
wohnung (melderechtlich: Nebenwohnung) in der 

Die Klägerin erklärte aus dem Betrieb des Test-
zentrums Einkünfte aus selbständiger Arbeit. Nach  
Ansicht des Finanzamts lagen jedoch gewerbliche 
Einkünfte vor.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die Klägerin 
hat Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit erzielt. Bei 
der Abgrenzung zwischen Gewerbebetrieb und freien 
Berufen muss auf die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit 
abgestellt werden. Bei den Abstrichen handelt es 
sich um diagnostische Vorfeldmaßnahmen, die der 
Feststellung einer Erkrankung dienen. Dies entspricht 
der Tätigkeit eines Arztes (freiberufliche Tätigkeit). 
Besonders in der Anfangszeit der Pandemie war die 
Lage noch nicht überschaubar und die Testung durch 
Ärzte sollte ein hohes Maß an Sicherheit für die 
Bevölkerung garantieren.

Die Vornahme der Testungen stellte einen Teil der 
originären ärztlichen Betätigung im Bereich der 
Diagnostik dar. Zudem sahen sowohl das örtliche 
Gesundheitsamt als auch die örtlichen Arzt praxen 
das ausgelagerte Testzentrum der Klägerin als wich-
tige Maßnahme zur Vermeidung einer weiteren  
Aus breitung des Virus an. Dass dabei kein Ver-
trauens verhältnis zwischen den Ärzten und den  
Testpersonen aufgebaut werden konnte, ist unerheb-
lich. Auch die Tatsache, dass für den Betrieb des 
Testzentrums eine eigenständige Gesellschaft 
gegründet wurde, spricht nach Ansicht des Senats 
nicht für einen Gewerbebetrieb.

Quelle: FG Köln, Urt. v. 24.04.2024 - 3 K 910/23
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Es wird immer wichtiger, privat für das Alter vor zu-
sorgen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die Riester-
Rente. Neben einer monatlichen Rente kann der 
Alters vorsorgevertrag jedoch auch zur Finanzierung 
eines Eigenheims genutzt werden. So lässt sich der 
Riester-Vertrag beim Kauf des Eigenheims einsetzen 
oder um ein Darlehen, das Sie für Ihre Immobilie 
aufgenommen haben, zu tilgen. In einem Streitfall 
musste das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) 
entscheiden, ob ein Darlehen entsprechend ver-
wendet werden konnte.
Die Kläger hatten ihre vorherige Wohnung in E mit 
einem Kredit der Bank F erworben. Diesen schuldeten 
sie mehrmals um. Ende 2008 veranlassten sie eine 
Bündelung ihrer Kreditbelastungen. Im Oktober 2011 
verkauften sie die Wohnung in E. Den Veräußerungs-
erlös verwendeten sie zum Kauf eines neuen 
Objekts in C. Das noch bestehende Darlehen für 
das Objekt in E wollten die Kläger mit dem auf ihren 
Altersvorsorgeverträgen gesparten Kapital tilgen. Die 
Anträge der Kläger wurden jedoch abgelehnt mit der 
Begründung, dass sie das abzulösende Darlehen  
für eine nicht mehr selbstgenutzte Wohnung einzu-
setzen wünschten.

Die Klage vor dem FG war unbegründet. Die 
gewünschte Verwendung des Darlehens wurde zu 
Recht verwehrt. Eine nach dem Gesetz begünstigte 
Wohnung ist unter anderem eine Wohnung im 
eigenen Haus oder eine eigene Eigentumswohnung, 
die in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem 
Staat, auf den das Abkommen über den EWR (EWR- 
Abkom men) anwendbar ist, liegt und die Haupt-
wohnung oder der Mittelpunkt der Lebensinteressen 
des Zulagenberechtigten ist.
Im Streitfall sollte keine Tilgung eines Darlehens 
der aktuellen Wohnung in C erfolgen. Vielmehr 
handelte es sich um das Darlehen der alten Wohnung 
in E, die verkauft worden war. Es kam auch zu 
keiner Neubegründung eines Darlehens durch die 
Anschaffung der Wohnung in C, da diese mit dem 
Veräußerungserlös aus der Wohnung in E erworben 
wurde. Das abzulösende Darlehen diente daher  
nicht unmittelbar zur Anschaffung der aktuellen 
Wohnung in C.

Quelle: FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 25.10.2022 - 15 K 15017/22, 

Rev. (BFH: X R 24/23)

Riester: Kann man Wohn-Riester auch für ein nicht mehr genutztes Objekt einsetzen?

steuererhebenden Kommune unterhalten. Liegt die 
Zweitwohnung in einer teuren Metropole, ist dies für 
Steuerzahler nachteilig, denn die Zweit wohnungs-
steuer berechnet sich meist nach der Jahreskaltmiete 
der Wohnung.

Hinweis: 
In München wird eine Steuer von 18 % erhoben. 
Leipzig und Freiburg schließen sich mit jeweils 16 % 
an, Berlin verlangt 15 %. Die Mehrheit der großen 
deutschen Städte verlangt 10 %, Hamburg und  
Kassel sind mit 8 % noch verhältnismäßig günstig.

Verheiratete und eingetragene Lebenspartner, die  
aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung unter -
halten, sind laut einem Beschluss des Bundes ver-
fassungsgerichts von der Steuer ausgenommen. 
Nichtverheiratete werden aber zur Kasse gebeten.
Die Zweitwohnungssteuer ist im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung zwar absetzbar, fällt 
aber unter die Unterkunftskosten, die nur bis zu 

einem Höchstbetrag von 1.000 EUR pro Monat 
(12.000 EUR pro Jahr) steuerlich geltend gemacht 
werden können. In diese Höchstgrenze fließen 
auch noch weitere laufend anfallende Kosten für die 
Unterkunft wie Wohnungsmiete, Kfz-Stellplatzmiete, 
Betriebskosten und Reinigungskosten ein, so dass 
der Höchstbetrag relativ schnell erreicht sein kann 
und sich die Zweitwohnungssteuer nicht mehr 
steuermindernd auswirkt.

Hinweis: 
Separat geltend gemacht werden können bei einer 
doppelten Haushaltsführung die einmaligen Ge-
büh ren für einen Makler, sowie Renovierungs- und 
Umzugskosten. Auch Ausgaben für notwendige Ein-
richtungs gegenstände und Haushaltsartikel für die 
Erstausstattung zählen nicht zu den Unter kunfts-
kosten und sind zusätzlich absetzbar.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 01.10.2024
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2.10

2.11

Wertermittlung: Voraussetzungen eines Sachverständigengutachtens

Wenn Sie ein Haus oder eine Wohnung erben oder 
geschenkt bekommen, das bzw. die nicht das 
Familien heim war, fällt hierfür Erbschaft- bzw. 
Schenkungsteuer an. Um den Wert dieses Objekts 
festzustellen, gibt es standardisierte Verfahren. Aber 
wie es bei Verallgemeinerungen nun einmal ist,  
kann es sein, dass der tatsächliche vom ermittelten 
Wert abweicht. Ersterer kann dann durch das 
Gutachten eines Sachverständigen nachgewiesen 
werden. Aber welche Anforderungen muss ein 
solches Gutachten erfüllen? Darüber musste das 
Finanz  gericht Berlin-Brandenburg (FG) entscheiden.
Der Kläger erhielt vermietetes Wohneigentum im 
Wege der Schenkung. Gegen den hieraus folgenden 
Schenkungsteuerbescheid legte er Einspruch ein. 
Hierzu legte er das Gutachten einer Sachverstän-
digen vor, die eine Ortsbesichtigung in Berlin  
vorgenommen hatte. Der Wert des Objekts wurde 
anschließend nach dem Vergleichswertverfahren 
ermittelt. Aus dem Gutachten ging jedoch nicht 
hervor, dass die Sachverständige die Vergleichs-
objekte tatsächlich besichtigt hatte. Deren Lage 
wurde zwar mit dem Straßennamen, aber ohne 
Hausnummer angegeben.
Aus Plausibilitätsgründen hatte die Sachverständige 
zusätzlich eine Wertermittlung nach dem Ertrags-
wertverfahren auf der Grundlage des für eine 
Geschossflächenzahl von 2,5 festgestellten Boden-

richtwerts vorgenommen. Nach Ansicht des Finanz-
amts war das Gutachten allerdings so mangelhaft, 
dass ihm nicht gefolgt werden konnte und eine 
Plausibilitätsprüfung nicht möglich war.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Der 
Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts ist zwar 
durch ein Gutachten möglich, dieses muss jedoch 
auf Plausibilität überprüfbar sein. Auch müssen 
Vergleichsgrundstücke in einer größeren Stadt (wie 
Berlin) immer mit Hausnummer angegeben werden. 
Es konnte auch nicht hilfsweise auf das Ertrags-
wertverfahren verwiesen werden. Denn auch inso-
weit war das Gutachten mangelhaft. Die tatsächliche 
Geschossflächenzahl wurde nicht ermittelt, sondern 
die erlaubte Geschossflächenzahl genutzt. In Berlin 
wird nach Angabe des Senats regelmäßig von der 
Planung abgewichen.
Die Sachverständige hätte sich mit der tatsächlich 
verwirklichten Geschossflächenzahl im relevanten 
Gebiet beschäftigen müssen. Das ist jedoch nicht 
passiert, so dass dem von ihr ermittelten Ertragswert 
nicht gefolgt werden kann. Der Hinweis des Klägers 
auf den Verkauf von zwei Wohnungen im selben  
Haus aus einem anderen Jahr ist auch nicht zum 
Nachweis eines niedrigeren Werts geeignet.

Quelle: FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 17.04.2024 - 16 K 3045/22

Haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen: Wie Gartenarbeiten die Steuerlast senken können

Wer seinen Garten durch Dienstleister im Schuss  
halten lässt, kann die anfallenden Kosten als 
haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerker-
leistungen in seiner Einkommensteuer erklärung 
geltend machen. Ein entsprechender Steuerbonus 
lässt sich sowohl von Hauseigentümern als auch von 
Mietern absetzen. Es ist hierfür nicht erforderlich, 
dass die Immobilie ganzjährig selbst genutzt wird. 
Das heißt, auch Gartenarbeiten an Zweit- und Ferien-
häusern sind absetzbar. Die Immobilien dürfen sich 
sogar in der EU oder im EWR befinden, solange der 
Hauptwohnsitz in Deutschland liegt.

Hinweis: 
Gartenarbeiten sind allerdings erst dann abzugs-
fähig, wenn die Immobilie bewohnt wird. Fallen ent-
sprechende Kosten vor dem Einzug in einen Neubau 
an, können diese daher noch nicht steuerlich geltend 
gemacht werden.

Es spielt keine Rolle, ob der Garten erstmalig ange-
legt oder umgestaltet wird. Einmalige Arbeiten, wie 
das Verfliesen der Terrasse, das Anbringen eines 
Sonnenschutzes, die Einzäunung des Grund stücks, 
das Gestalten der Beete, das Anlegen eines 
Gartenteichs, das Pflanzen einer Hecke oder Legen 
eines Rollrasens fallen steuerlich unter die Hand-
werker leistungen.
Wiederholt anfallende Arbeiten wie Rasenmähen, 
Heckenschneiden, Schädlingsbekämpfung, Unkraut-
jäten, Pflanzen in Vlies einpacken oder Laub vom 
Gehweg entfernen gehören zu den haushaltsnahen 
Dienstleistungen.
Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerker-
leistungen sind jeweils zu 20 % absetzbar, es gelten 
aber unterschiedliche Höchstgrenzen: Bei den 
haus haltsnahen Dienstleistungen werden maximal 
20.000 EUR berücksichtigt. Daraus entsteht im 
günstigsten Fall ein Steuervorteil von 4.000 EUR. 
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2.12

2.13

Fremdwährungskonten werden aufgedeckt: Banken melden Devisengeschäfte ab 2025

Wer Währungsgewinne über Fremdwährungskonten 
bezieht, musste sich bislang selbst um die ord nungs-
gemäße Versteuerung kümmern. Bislang zählten 
Fremdwährungsgeschäfte zu den privaten Veräuße-
rungs  geschäften, sodass Gewinne nach Ablauf der 
einjährigen Spekulationsfrist steuerfrei blieben. 
Hielt der Anleger seine Devisen nur für kürzere 
Zeit, war er verpflichtet, den Währungsgewinn in 
der Anlage SO seiner Einkommensteuererklärung 
anzuzeigen, so dass das Finanzamt (FA) darauf eine 
Einkommensteuer von bis zu 45 % berechnen konnte.
Dies ändert sich jetzt: Ab 2025 müssen deutsche 
Kreditinstitute Gewinne und Verluste aus Fremd-
wäh rungs geschäften bescheinigen. In einem Schrei-
ben des Bundesfinanzministeriums aus 2022 ist 
geregelt, dass Gewinne aus der Veräußerung von 
Devisen nunmehr zu den Einkünften aus Kapital-
vermögen gehören, sofern verzinsliche Fremd-
währungs guthaben betroffen sind (z. B. Tages- und 
Festgeldkonten in Schweizer Franken). Ab 2025 
behalten die Banken nun 25 % Kapitalertragsteuer 
auf die Währungsgewinne ein. Die einjährige Speku-
la tions frist ist nicht mehr anwendbar.

Hinweis: 
Die neue Verwaltungsmeinung gilt rückwirkend für 
alle noch offenen Fälle, so dass Anleger prüfen lassen 
sollten, ob Fremdwährungsgewinne mitunter auch  
für frühere Jahre noch nacherklärt werden müssen. 
Wer sein Fremdwährungskonto bislang dem 
deutschen Fiskus verschwiegen hat, muss damit 
rechnen, dass das FA durch die Meldungen der 
Banken nun Kenntnis davon erlangt und den Fall 
dann für die letzten zehn Jahre aufrollt.

Um nicht wegen Steuerhinterziehung strafrechtlich 
verfolgt zu werden, sollten betroffene Anleger mit 
ihrem Steuerberater prüfen, ob noch rechtzeitig 
eine strafbefreiende Selbstanzeige eingelegt werden 
sollte. Die Uhr tickt, denn sobald das FA ein Fremd-
währungskonto entdeckt, ist eine Selbstanzeige nicht 
mehr möglich.

Quelle: BMF, Erlass v. 19.05.2022 - IV C 1 - S 2252/19/10003 :009

Für Handwerkerarbeiten gilt eine Höchstgrenze von 
maximal 6.000 EUR. Daraus ergibt sich ein Steuer-
vorteil von bis zu 1.200 EUR. Insgesamt können also 
5.200 EUR pro Jahr für Garten arbeiten eingestrichen 
werden. Diese Summe wird erfreulicher weise direkt 
von der Steuerlast und nicht vom Einkommen 
abgezogen.
Beschränkt ist die Absetzbarkeit allerdings auf  
Lohn-, Fahrt- und Maschinenkosten. Die Umsatz-
steuer und Verbrauchsmaterialien wie Treibstoff, 
Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmittel gehören 
dazu. Nicht absetzbar sind die Kosten für Pflanzen 

und Material. Aus diesem Grund ist bei der Rech-
nungs stellung eine transparente und getrennte Auf-
stellung erforderlich, ansonsten lehnt das Finanz -
amt den Steuerbonus ab. Als Nachweise werden 
eine Rechnung und ein Überweisungsbeleg, z. B.  
der Kontoa uszug, benötigt. Besonders wichtig: Die  
Rech nung muss per Überweisung beglichen wer den, 
bei Barzahlung kann der Steuervorteil nicht bean-
sprucht werden.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 17.09.2024

Steuerermäßigung: Können Vorauszahlungen auf Handwerkerleistungen steuerlich berücksichtigt werden?

Wenn Sie für Arbeiten in Ihrem Haus oder Ihrer  
Wohnung Handwerker beauftragen, können Sie 
anfallende Lohnkosten in Ihrer Einkommensteuer-
erklärung berücksichtigen. So können Sie Ihre Steuer 
um bis zu 1.200 EUR pro Jahr (20 % von maximal 
6.000 EUR Lohnkosten) reduzieren. Für den Abzug 
sind allerdings bestimmte Voraussetzungen zu 
erfüllen: Es muss eine Rechnung vorliegen und der 
Rechnungsbetrag muss auf das Bankkonto des 
Hand  werkers überwiesen werden. Dies soll die 

Schwarz  arbeit eindämmen. Im Streitfall erfolgte 
eine Vorauszahlung auf Handwerkerleistungen. Das 
Finanz  gericht Düsseldorf (FG) musste entscheiden, 
ob hierfür die Steuerermäßigung zu gewähren ist.
Die Kläger sind zusammen veranlagte Eheleute. 
Sie hatten im Jahr 2022 ein Unternehmen mit dem 
Austausch ihrer Heizungsanlage und Sanitärarbeiten 
beauftragt. Per E-Mail vom 24.11.2022 schlug der 
Kläger dem Unternehmen vor, 2/3 der kalkulierten 
Lohnkosten als Abschlag bereits in 2022 in Rech-
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2.14 Schenkung: Ist jede unentgeltliche Übertragung eine Schenkung?

Wenn Sie jemandem etwas Gutes tun wollen, 
können Sie ihm etwas schenken. Abhängig von Ihrer 
finanziellen Situation kann das von einem Buch 
bis zu einem Haus alles sein. Natürlich fällt für ein  
Buch keine Schenkungsteuer an. Bei einem Haus ist 
dies hingegen der Fall. Darüber hinaus können auch 
Dinge verschenkt werden, die man nicht verpacken 
kann, wie beispielsweise Anteile an Gesellschaften. 
Das Finanzgericht Münster (FG) musste in einem 
Streitfall entscheiden, ob die unentgeltliche Über-
tragung von Gesellschaftsanteilen eine Schenkung 
darstellt oder nicht.
Der Kläger war mit seinem Vater und seinem 
Bruder an einer GmbH beteiligt. Per Erbvertrag war 
vereinbart, dass die Söhne vom Anteil des Vaters 
jeweils die Hälfte erhalten sollten. Am 15.01.2013 
annullierte der Vater den Vertrag mit dem Bruder  
des Klägers. Dieser erklärt sich einverstanden, dass 
die ursprünglich ihm zugedachten Anteile auf den 
Kläger übertragen werden. Gleichzeitig verpflichtete 
er sich, seine Beteiligung mit Wirkung zum  
01.11.2017 an die GmbH oder einen von ihr zu 
benennenden Dritten zu veräußern. Der Vater 
verstarb im Jahr 2013.
In 2017 veräußerte der Bruder des Klägers seinen 
Anteil an die GmbH. Die notarielle Übertragung 
erfolgte in 2018. Das Finanzamt setzte auf den 
01.11.2017 gegenüber dem Kläger Schenkungsteuer 

fest, da der Ertragswert des Anteils höher als der 
Veräußerungspreis war. Dieser wandte ein, dass er 
mit seinem Bruder zerstritten sei und daher bei der 
Anteilsübertragung kein Schenkungswille vorgelegen 
habe.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. An sich ist 
der Bescheid schon deshalb rechtswidrig, weil die 
eigentliche Übertragung erst in 2018 und nicht 
bereits zum 01.11.2017 erfolgte. Zudem wurde auch 
keine Schenkung vorgenommen. Es fehlte an dem 
Bewusstsein des Bruders, die Übertragung seines 
Anteils an der GmbH ohne Verpflichtung bzw. 
ohne rechtlichen Zusammenhang mit einer ent-
sprechenden Gegenleistung zu erbringen. Somit 
fehlte ein "Wille zur Unentgeltlichkeit" bei der Über-
tragung. Dieser ist aber laut Gesetzgeber not wendig. 
Für die Willensbildung ist auf den Vertrag vom 
15.01.2013 abzustellen.
Der Senat kommt daher zu der Überzeugung, dass 
der Bruder ohne Bewusstsein zur Teilentgeltlichkeit 
der Anteilsübertragung gehandelt hat. Aufgrund 
des zerstrittenen Verhältnisses der Brüder kann 
man davon ausgehen, dass die Anteile nicht aus 
familiären Beweggründen zu einem niedrigeren Wert  
übertragen wurden.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 23.05.2024 - 3 K 2585/21 Erb, Rev. (BFH: 

II R 19/24)

nung zu stellen. Das Unternehmen reagierte darauf 
nicht und schickte auch keine Rechnung. Dennoch 
überwies ihm der Kläger noch in 2022 insgesamt 
5.242 EUR. Die beauftragten Arbeiten wurden erst in 
2023 ausgeführt. In der Einkommensteuererklärung 
2022 machten die Kläger die Vorauszahlungen als 
Handwerkerleistungen geltend. Das Finanzamt lehnte 
die Steuerermäßigung jedoch ab.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Eine 
Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen kann 
nur in Anspruch genommen werden, wenn dem 
Steuerpflichtigen eine Rechnung vorliegt und die 
Zahlung an den Leistungserbringer unbar auf dessen 
Konto erfolgt ist. Diese Voraussetzungen waren im 
Streitfall aber nicht erfüllt.
Der Kläger hatte keine Rechnung erhalten. Die E-Mail 
des Klägers stellt keine Rechnung dar. Die Berücksich-

tigung der Vorauszahlungen in den Rech nungen des 
Jahres 2023 ändert daran nichts. Zudem wur den 
im Streitjahr 2022 keine Aufwendungen für in An-
spruch genommene Handwerkerleistungen getätigt, 
da Letztere erst im Folgejahr erbracht wurden. Die 
einseitig vom Kläger vorgenommene Zweck be stim-
mung der Vorauszahlungen nur für Lohnkosten ist 
marktunüblich. Auch widerspricht solch ein Vorgehen 
dem Gesetzeszweck.

Hinweis: 
Wenn Sie Handwerker beschäftigen, sollten Sie un be-
dingt darauf achten, dass Sie eine Rechnung erhalten 
und den Betrag nicht bar bezahlen.

Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 18.07.2024 - 14 K 1966/23 E
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•

•

2.16

Influencer: Welche Steuerfallstricke bei der Selbstvermarktung lauern

Wer sein Geld als Influencer in sozialen Netzwerken 
verdient, indem er Produkte oder Lebensstile 
bewirbt, sollte die steuerlichen Fallstricke kennen, 
die eine solche Tätigkeit mit sich bringt. Das Finanz-
ministerium des Landes Schleswig-Holstein weist 
in einem aktuellen Erlass unter anderem auf drei 
Steuerfallen hin:

Vorteile müssen versteuert werden: Produkte von 
anderen Unternehmen, die Influencer bewerben 
und anschließend behalten dürfen (z. B. Kleidung), 
sind keine steuerfreien Geschenke, sondern steuer-
pflichtige Betriebseinnahmen (Entgelte für die 
betrieb liche Tätigkeit). Auch Dienstleistungen (z. B. 
Kosmetikbehandlungen, Hotelaufenthalte), die von 
Influencern kostenlos beansprucht und auf Social 
Media beworben werden, müssen als Betriebs  ein-
nahmen versteuert werden.

Hinweis: 
Influencer sollten daran denken, dass auch die 
Finanzämter (FA) die Auftritte in den sozialen 
Netz werken aufmerksam verfolgen und über die 
Aktivitäten (z. B. über Instagram-Storys und Blog-
Beiträge) im Bilde sind. Wer seine erhaltenen Vor-
teile beim FA nicht als Betriebseinnahmen angibt,  
macht sich aber unter Umständen einer Steuerhinter-
ziehung schuldig.

Kleidung ist meist nicht absetzbar: Influencer 
können die Kosten für ihre bürgerliche Kleidung 
nicht als Betriebsausgaben absetzen, da nur 
typische Berufskleidung anerkannt wird (z. B. 
Arbeits schutzkleidung). Hier hilft auch nicht das 
Argument, dass für den öffentlichen Auftritt als 
Influencer ständig neue Kleidung erforderlich ist. 
Bekommt ein Influencer seine Kleidung von 
einem Unternehmen geschenkt (z. B. als Mode-

Influencer/-in), hat er keine Kosten und somit auch 
keine Betriebsausgaben, er muss den Vorteil aber 
als Betriebseinnahme versteuern.
Reisekosten sind klar zu trennen: Reisekosten 
dürfen nur dann komplett als Betriebsausgaben 
abgesetzt werden, wenn die Reise überwiegend 
(mind. 90 %) betrieblich veranlasst war.
Gemischt (privat und betrieblich) veranlasste 
Reisen (z. B. private Urlaube verbunden mit ein-
zelnen Arbeitstagen) dürfen nur anteilig für den 
betrieblichen Reiseteil abgesetzt werden. Hierfür 
müssen sich die Zeitanteile der Reise klar und 
eindeutig voneinander trennen lassen.
Verbindet ein Influencer eine geschäftliche Reise  
mit privaten Urlaubstagen, ist es unerlässlich,  
private und geschäftliche Ausgaben akkurat zu 
trennen. Für alle betrieblichen Aufwendungen 
sollten Belege und Quittungen als Nachweise ge-
sam melt werden, denn werden die betrieb lichen 
Aus gaben nicht klar abgegrenzt sind, kann es 
passieren, dass das FA diese Kosten nicht 
anerkennt.

Hinweis: 
Wer als Influencer sein Geld verdient, sollte frühzeitig 
einen steuerlichen Berater zu Rate ziehen, damit er 
sich um sein Kerngeschäft kümmern kann, statt zu  
viel Zeit mit der steuerlichen Aufarbeitung der 
Tätig  keit zu verbringen. Durch steuerfachkundigen  
Rat kann verhindert werden, dass es zu einem 
bösen Erwachen kommt, wenn das FA später 
Steuer   nach forderungen erhebt und strafrechtliche  
Konsequenzen folgen.

Quelle: FinMin Schleswig-Holstein, Erlass v. 02.07.2024 - VI 3010 - 

S 2240 - 190

Studierende aufgepasst: Gehört das BAföG in die Einkommensteuererklärung?

Viele Studierende sind auf staatliche Unterstützung 
angewiesen, um sich ein Studium leisten zu 
können. Im vergangenen Jahr haben mehr als 
635.000 Personen hierzulande Leistungen nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
bezogen und dabei im Schnitt 640 EUR pro Monat 
erhalten; diese Zahlen hat das Statistische Bundes-
amt im August 2024 veröffentlicht. Der Höchst-
betrag von 934 EUR für Studierende bzw. 903 EUR 
für Schülerinnen und Schüler, auch Vollförderung 

genannt, wurde an mehr als 348.000 Berechtigte 
ausbezahlt.
Grundsätzlich sind BAföG-Leistungen für Studieren de 
sowie für Schülerinnen und Schüler steuerfrei. Wer 
solche Hilfen bezieht, ist somit alleine wegen dieser 
Leistungen nicht zur Abgabe einer Ein kommen-
steuererklärung verpflichtet, da BAföG-Leistungen 
hauptsächlich der Finanzierung des Lebensunter-
halts dienen.

∙
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Hinweis: 
Gleiches gilt für das Aufstiegs-BAföG, das früher 
Meister-BAföG hieß. Mit diesen Leistungen unter-
stützt der Staat berufliche Aufstiegsfortbildungen, 
zum Beispiel Meisterkurse – und zwar unabhängig 
von Einkommen oder Vermögen.

Anders sieht es aus, wenn jemand zusätzlich zum 
BAföG nicht rückzahlungspflichtige Zuschüsse für 
Aus- und Fortbildungskosten erhält, beispielsweise 
Büchergeld von einer Stiftung. Oder wenn mit 
Hilfe von Aufstiegs-BAföG ein Teil der Lehrgangs- 
und Prüfungsgebühren beglichen wird und diese 
Zuschüsse nicht zurückbezahlt werden müssen. In 
diesen Fällen müssen solche Zuschüsse in der Ein-
kommensteuererklärung angegeben werden. Unter 
bestimmten Voraussetzungen können jedoch auch 
verschiedene Kosten, die für die Ausbildung anfallen, 
steuerlich abgesetzt werden. Dazu zählen sogar 
Zinsen auf das BAföG-Darlehen.
Es gibt Fälle, in denen Studierende zur Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung verpflichtet sind, zum 
Beispiel wenn der Gesamtbetrag ihrer Einkünfte 
wegen einer selbstständigen oder freiberuflichen 

Tätig keit, wegen Mieteinnahmen oder Kapital-
erträgen den Grundfreibetrag (2024: 11.604 EUR) 
überschreitet. Der Bezug von BAföG zählt in der 
Regel aber nicht zu den Einkünften. Ebenfalls eine 
Steuererklärung abgeben müssen Studierende, wenn 
sie im betreffenden Kalenderjahr von mehreren 
Arbeitgebern gleichzeitig Lohn oder Gehalt bezogen 
haben.
Wer nicht zur Abgabe einer Steuererklärung ver-
pflichtet ist, darf freiwillig eine Erklärung abgeben – 
dies kann sich auch für Studierende lohnen. Denn 
unter bestimmten Voraussetzungen – etwa bei 
einem Zweitstudium und eingeschränkt bei dualen 
Studiengängen – lassen sich verschiedene Aus-
gaben steuerlich geltend machen. Absetzbar sind 
beispielsweise Mietkosten, Fahrtkosten, Studien -
gebühren, Arbeitsmittel, Zinsen für ein Studenten-
darlehen, sowie Kosten in Zusammenhang mit 
einem Auslandssemester oder Praktikum. Natürlich 
müssen in der Einkommensteuererklärung dann 
auch sämtliche Einkünfte angegeben werden.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH), Pressemitteilung v. 

10.09.2024

Außergewöhnliche Belastungen: Auch Unverheiratete können Kinderwunschbehandlung absetzen

Fast jedes zehnte Paar in Deutschland ist ungewollt 
kinderlos und auf reproduktionsmedizinische Hilfe 
angewiesen. Die Kosten dafür werden nicht immer 
von der Krankenkasse übernommen. Eine Steuer-
ent lastung gab es bisher nur bei krank heitsbedingter 
Kinderlosigkeit der Frau sowie bestehender Ehe. Der 
Bundesfinanzhof (BFH) hat nun aber entschieden, 
dass auch eine gesunde und unverheiratete Frau die 
Kosten für eine Präimplantationsdiagnostik (PID) zur 
Feststellung von Veränderungen des Erbmaterials 
und eine anschließende künstliche Befruchtung von 
der Steuer absetzen kann, wenn ihr Partner an einer 
Erkrankung leidet.
Im verhandelten Fall wies der Partner der Steuer zah-
le rin eine erblich bedingte Chromosomenmutation 
auf. Dadurch war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 
ein auf natürlichem Weg gezeugtes gemeinsames 
Kind entweder mit schwersten Behinderungen auf 
die Welt gekommen oder nach der Geburt erst gar 
nicht lebensfähig gewesen wäre. Das Paar ließ sich 
bei einer Kinderwunschklinik humangenetisch und 
psychosozial beraten. Um das vorliegende Risiko zu 
umgehen, entschied sich das Paar zu einer künst-
lichen Befruchtung und einer Präimplantations-
diagnostik, die genetische Veränderungen an den 

Zellen des Embryos vor dem Einsetzen in die 
Gebärmutter identifiziert.
Der Großteil der Behandlungen wurde an der Frau 
im Rahmen der künstlichen Befruchtung vorgenom-
men. Da die Frau selbst gesund war, musste das  
Paar die Kosten in Höhe von ca. 23.000 EUR selbst 
tragen. Mit ihrer Einkommensteuererklärung machte 
die Frau die Ausgaben schließlich als außergewöhn-
liche Belastung geltend. Doch das zuständige  
Finanz amt (FA) lehnte die Berücksichtigung ab, weil 
das Paar nicht verheiratet war.
Die Frau klagte und das Niedersächsische Finanz ge-
richt (FG) gab ihr in erster Instanz recht. Es sah die 
Voraussetzungen für den Abzug als außergewöhn-
liche Belastung als erfüllt an, da die medizinischen 
Maßnahmen notwendig waren, eine durch Krankheit 
des Partners beeinträchtigte körperliche Funktion 
auszugleichen. Allerdings wurde nur der Teil der 
Kosten, den die Frau selbst bezahlt hatte, anerkannt. 
Die vom Partner bezahlten Rechnungen wurden 
bei der Frau nicht berücksichtigt, da keine Ehe bzw. 
Zusammenveranlagung vorlag. Das örtliche FA ging 
gegen dieses Urteil in Revision, so dass der Fall 
schließlich vor dem BFH landete.
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Der BFH bestätigte die Entscheidung des FG und 
erklärte, dass die Gesundheit der Frau und deren 
Ehestatus im Sinne des Einkommensteuergesetzes 
keine Rolle spielen. Im Urteil wurde auf den untrenn-
baren biologischen Zusammenhang in Bezug auf 
einen Kinderwunsch hingewiesen. Zum einen hätte 
die Erbkrankheit des Partners auch Auswirkungen  
auf die Frau gehabt, zum anderen hätte eine 
medizinische Behandlung eines Partners allein nicht 
für den Zweck ausgereicht.

Somit waren die Maßnahmen am gesunden Körper 
der Frau steuerlich gerechtfertigt. Weiterhin waren die 
pränatalen Behandlungen durch die Ärztekammer 
medizinisch indiziert und wurden im Einklang mit 
deutschem Recht nach dem Embryonenschutz gesetz 
durchgeführt. Der Abzug als außergewöhnliche Be-
lastung wurde somit zugelassen.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 10.09.2024

Außergewöhnliche Belastungen: Kosten für Diätverpflegung lassen sich nicht absetzen

Ausgaben für die Heilung oder für die Linderung 
einer Krankheit lassen sich unter bestimmten 
Voraus setzungen als Krankheitskosten in der Ein-
kom mensteuererklärung absetzen. Hierzu gehören 
beispielsweise Ausgaben für Brillen, Hörgeräte, 
Krankengymnastik, Massagen, sowie verschriebene 
Medikamente und Fahrten zur Arztpraxis. Diese 
zählen zu den außergewöhnlichen Belastungen und 
werden steuermindernd berücksichtigt, wenn sie 
die zumutbare Belastung des Steuerzahlers über-
schreiten.

Hinweis: 
Krankheitskosten werden vom Finanzamt nur 
anerkannt, wenn sie zwangsläufig, notwendig und 
angemessen sind. Der Nachweis dafür kann durch 
eine ärztliche Verordnung oder eine Verordnung  
eines Heilpraktikers bzw. einer Heilpraktikerin 
erfolgen.

Kosten für eine ärztlich verordnete Diät dürfen aller-
dings nicht steuerlich geltend gemacht werden. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat die Anerkennung 
von Ausgaben für eine besondere Ernährung stets 
abgelehnt. Im jüngsten Fall hatte ein Steuerzahler 
geklagt, dessen Tochter an Zöliakie leidet und deshalb 
dauerhaft auf glutenfreie Nahrung angewiesen ist. 
Da diese Lebensmittel meist deutlich teurer sind 
als "normale" Lebensmittel, wollte er die Kosten als 
außergewöhnliche Belastung geltend machen. Doch 
der BFH lehnte ab.
Laut Einkommensteuergesetz können Aufwen dun gen 
für eine Diätverpflegung nicht als außer  ge wöhn-
liche Belastung berücksichtigt werden. Dies gilt nach 

der BFH-Rechtsprechung ausnahmslos und somit 
auch für Sonderdiäten, die eine medikamen töse Be-
handlung ersetzen. Denn die spezielle Ernäh  rung 
ersetzt nicht nur mögliche Medikamente, sondern 
auch übliche Nahrungsmittel. Auf deren Verzehr 
und Beschaffung sind aber alle Steuerzahler 
angewiesen − somit könnten solche Kosten nicht als 
außergewöhnlich gewertet werden.
In seinem Urteil äußert der BFH aber Verständnis 
für Betroffene: Dass die Ausgaben für Steuerzahler, 
die auf eine spezielle Diätverpflegung angewiesen 
sind, nicht steuerlich geltend gemacht werden 
können, bedeute "eine gewisse Härte". Jedoch habe 
der Gesetzgeber dies in Kauf genommen. Typische 
Aufwendungen für die Lebensführung, wie beispiels-
weise Kosten für die Verpflegung, können deshalb 
nicht als außergewöhnliche Belastungen anerkannt 
werden − und zwar unabhängig davon, in welcher 
Höhe diese anfallen.
Ganz abgeschlossen ist das Thema mit dem 
Richters pruch des BFH allerdings noch nicht. Denn 
beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ist aktuell 
eine Verfassungsbeschwerde anhängig, in der es 
unter anderem um die Abziehbarkeit von Auf wen-
dungen für eine glutenfreie Diätverpflegung als 
außergewöhnliche Belastung geht. Ob das BVerfG 
die Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung an-
nimmt, ist jedoch alles andere als sicher. Ähnliche 
Verfassungsbeschwerden hat es in der Vergangenheit 
nicht zugelassen.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH), Pressemitteilung v. 

16.09.2024
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Gerichtliche Neuausrichtung: EuGH überträgt Zuständigkeiten an EuG

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) ist zunehmend 
mit Vorabentscheidungsverfahren überlastet.
Um dem entgegenzuwirken, werden ab dem 
01.10.2024 bestimmte Zuständigkeiten an das 
Gericht der EU (EuG) übertragen. Dies ist Teil um-
fassender Reformen, die nicht nur die Effizienz 
steigern, sondern auch die Transparenz der Ver-
fahren verbessern sollen.
Die Reform zielt darauf ab, die Arbeitsbelastung des 
EuGH zu verringern, damit er sich auf seine zentrale 
Aufgabe der Wahrung und Stärkung der Einheit und 
Kohärenz des Unionsrechts konzentrieren kann. 
Die an den EuG übertragenen Sachgebiete wurden 
sorgfältig ausgewählt, da sie in der Regel keine  
Grund satzfragen aufwerfen und es in diesen Be-
reichen bereits um fangreiche Recht sprechung gibt. 
Die neuen Zuständigkeiten des EuG umfassen:

das gemeinsame Mehrwertsteuersystem
Verbrauchsteuern
den Zollkodex
die zolltarifliche Einreihung von Waren
Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für 
Flug- und Fahrgäste
den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten

Darüber hinaus werden die Verfahrensordnungen  
des EuGH und des EuG modernisiert. Ab dem 
01.09.2024 tritt eine neue Verfahrensstruktur in 
Kraft, die unter anderem eine Mittlere Kammer im 
EuG einführt, die effizientere und schnellere Ent-
scheidungen ermöglichen soll. Noch im Herbst 
2024 werden zudem die Schriftsätze in Vorab ent-
scheidungsverfahren öffentlich zugänglich gemacht, 
was die Transparenz erheblich verbessert. Auch die 
Möglichkeit, Verhandlungen per Videokonferenz 
durch zuführen, wird eingeführt, um die Zugänglich-
keit zu erhöhen und Kosten zu senken.

Hinweis: 
Die Reformen zur Übertragung von Zuständigkeiten 
an das EuG zielen darauf ab, den EuGH zu ent-
lasten und durch moderne Verfahrensmethoden die  
Effizienz und Transparenz der EU-Rechtsprechung zu 
steigern.

Quelle: EuGH, Pressemitteilung Nr. 126/24 v. 30.08.2024

3. WEITERE NEUIGKEITEN

Baugewerbe: Auftragseingänge und Baugenehmigungen im Abwärtstrend

Der reale preisbereinigte Auftragseingang im Bau -
hauptgewerbe ist Angaben des Statistischen Bundes-
amts (Destatis) zufolge im Juli 2024 gegenüber 
Juni 2024 kalender- und saisonbereinigt um 5,9 % 
gesunken; dabei ging der Auf tragseingang im Tiefbau 
um 0,7 % und im Hochbau um 12,2 % zurück. Im 
Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2023 nahm der 
reale, kalenderbereinigte Auftragseingang sogar um 
9,7 % ab; dabei sank der Auftragseingang im Tiefbau 
um 4 % und im Hochbau um 15,9 %.
Im Juli 2024 wurde in Deutschland der Bau von 
17.000 Wohnungen genehmigt. Destatis zufolge 
waren dies 19,2 % oder 4.000 Baugenehmigungen 
weniger als im Juli 2023. Im Vergleich zum Juli 2022 
sank die Zahl der Baugenehmigungen sogar um  
44,6 % oder 13.700 Wohnungen. Im Zeitraum von  
Januar bis Juli 2024 wurden 123.600 Wohnungen 
genehmigt; dies waren 20,8 % oder 32.500 Woh-
nun gen weniger als im Vorjahreszeitraum. In diesen 

Ergebnissen sind sowohl Baugenehmigungen für 
Woh nungen in neuen Wohn- und Nicht wohn  ge bäu-
den als auch für neue Wohnungen in be stehenden 
Gebäuden enthalten.
In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im  
Juli 2024 insgesamt 13.400 Wohnungen genehmigt. 
Dies waren beachtliche 20,3 % oder 3.400 Woh-
nun gen weniger als im Vorjahresmonat. Von Januar 
bis Juli 2024 wurden 98.700 Neubauwohnungen 
ge nehmigt und damit 23,1 % oder 29.600 Woh-
nungen weniger als im Vorjahreszeitraum. Dabei  
ging die Zahl der Baugenehmigungen für Ein fa-
milien  häuser deutlich um 28,4 % (-8.800) auf 
22.100 zurück. Bei den Zweifamilienhäusern sank die 
Zahl genehmigter Wohnungen um 14,7 % (-1.300) 
auf 7.600. Auch bei der zahlenmäßig stärksten 
Gebäudeart, den Mehrfamilienhäusern, verringerte 
sich die Zahl der genehmigten Wohnungen deutlich 
um 21,6 % (-18.000) auf 65.600 Wohnungen.
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Auf Herz und Nieren: Überprüfung des Einkommensteuerbescheids lohnt sich häufig

Immer mehr Steuerzahler legen Einspruch gegen 
ihren Steuerbescheid ein und haben damit Erfolg. 
Laut einer Statistik des Bundesfinanzministeriums 
(BMF) gingen 2023 fast 10 Mio. Einsprüche bei den 
Finanzämtern ein. Im Jahr zuvor waren es nur knapp  
3 Mio.; Grund dafür sind insbesondere die Ein-
sprüche in Zusammenhang mit der Grundsteuer-
reform. Es kommt aber immer wieder vor, dass sich  
auch in den Einkommensteuerbescheid Fehler ein-
schleichen und das Finanzamt (FA) zu viel Steuern 
verlangt. Dagegen können Steuerzahler innerhalb 
eines Monats nach Erhalt ihres Steuerbescheids 
Einspruch einlegen.
Von fast 3,7 Millionen erledigten Einsprüchen im  
Laufe des vergangenen Jahres waren immerhin 
rund 69 % erfolgreich. Das heißt: Über 2,5 Mio. 
Steuer bescheide mussten die FA im Einspruchs ver-
fahren richtigstellen und zugunsten der Steuer zahler 
ändern. Nur 12 % der Einsprüche hatten keinen oder 
nur teilweise Erfolg. Rund ein Fünftel der Einsprüche 
wurde zurückgenommen.
Bei Erhalt des Einkommensteuerbescheids sollte  
daher überprüft werden, ob Bruttolohn, Rente und 
andere Einnahmen korrekt vom FA erfasst wurden. 
Gleiches gilt für Renten- und Kranken versicherungs-
beiträge, Jobkosten, Spenden, Krankheitskosten und 
haus haltsnahe Dienst leistungen. Es lohnt der Blick 
darauf, ob Zahlendreher enthalten sind oder elektro-
nische Daten falsch übermittelt wurden.

Zudem empfiehlt sich eine Prüfung, ob bei aberkann-
ten Kosten gerade bei einem obersten Gericht in 
einem ähnlichen Sachverhalt gestritten wird. Ist 
dies der Fall, sollte unter Hinweis auf das anhängige 
Musterverfahren Einspruch eingelegt und das Ruhen 
beantragt werden. Geht der Prozess zugunsten der 
klagenden Steuerzahler aus, lässt sich davon dann  
im eigenen Fall profitieren.

Hinweis: 
Die FA können derzeit mehr als 4,8 Mio. Einsprüche 
nicht abschließend bearbeiten, weil erst ein oberstes 
Gericht (Bundesfinanzhof, Bundesverfassungs gericht 
oder Europäischer Gerichtshof) noch entscheiden 
muss und Steuerzahler sich auf diese Muster ver-
fahren berufen haben.

Einspruchsverfahren sind für den Steuerzahler kosten-
los. Wichtig ist aber, die Einspruchsfrist nicht zu ver-
passen: Innerhalb eines Monats nach Bekannt gabe 
des Steuerbescheids muss der Einspruch schriftlich, 
elektronisch oder zur Niederschrift beim zustän-
digen FA eingehen. Innerhalb der Einspruchsfrist 
lassen sich auch vergessene Ausgaben nachreichen, 
zum Beispiel für Reparatur- oder Malerarbeiten im 
Haushalt.

Quelle: Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V., Presse-

mitteilung v. 10.09.2024

3.3

Hinweis: 
Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind 
Destatis zufolge im zweiten Quartal 2024 gegenüber 
dem zweiten Quartal 2023 um durchschnittlich  
2,6 % gesunken. Gegenüber dem Vorquartal stiegen 
sie aber bereits wieder um 1,3 % an. Dies ist der 

erste Anstieg gegenüber einem Vorquartal seit dem  
zweiten Quartal 2022.

Quelle: Destatis, Pressemitteilung Nr. 367 v. 25.09.2024 Destatis, 

Pressemitteilung Nr. 351 v. 18.09.2024 Destatis, Pressemitteilung 

Nr. 361 v. 20.09.2024



21

STEUERTERMINE

JANUAR 2025

10.01. Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*

Zahlungsschonfrist: 
bis zum 13.01.2025. Diese Schonfrist gilt nicht bei 
Barzahlungen und Zahlungen per Scheck. [* bei 
monatlicher Abführung für Dezember 2024]
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